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Gemeinderatsdrucksache-Nr. 

254 / 2025 

 

Dezernat IV Datum  25.08.2025 

Amt für Straßenwesen Gz.  66-66.1-76/2012-

213/2025-

285723/2025 

 Telefon  56-2767 

 
Behandlung Gremium Datum Status 

Entscheidung Bau- und Umweltausschuss 18.11.2025 öffentlich 

        
    

Anlagen 

      

Betreff 

Ausbau der Radroute Ost - Bauabschnitte 1 und 2  

Kostenfeststellung 
 

 

I. Antrag 

Die Kostenfeststellung in Höhe von 

 

brutto  1.661.008,72 EUR 

 

für den Ausbau der Radroute Ost wird zur Kenntnis genommen. 

 

II. Sachverhalt 

Der Bau- und Umweltausschuss hat in seiner Sitzung vom 16. Juni 2020 die Planung 

und die Kosten für den Ausbau der Radroute Ost in Höhe von gerundet brutto 

1.771.000 EUR genehmigt. Die Maßnahme war in zwei Bauabschnitte eingeteilt. Der 

dritte östliche Bauabschnitt wurde aus Kostengründen zurückgestellt. Im Rahmen des 

ersten Bauabschnittes wurde die Karlstraße bis zur Siebennussbaumstraße als Verbin-

dungsachse ausgebaut. Im Zuge des zweiten Bauabschnittes wurde die Achse Titot-

straße/Bismarckstraße hergestellt einschließlich der aufwändigeren Optimierung der 

Knotenpunktbereiche Bismarck-/Oststraße und Allee/Titotstraße. 

 

Die Bauarbeiten für beide Abschnitte wurden vom 29.07.2019 bis zum 24.09.2022      

ausgeführt. 

 

Die Gesamtkosten in Höhe von brutto 1.661.008,72 EUR verteilen sich wie folgt: 

 

Baukosten 1.443.429,34 EUR 

Verwaltungskosten (Gebühren, Honorare) 217.579,38 EUR 

Gesamtkosten 1.661.008,72 EUR 
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Gegenüber der vom Bau- und Umweltausschuss abschließend genehmigten Kostenberech-

nung ergibt sich somit eine Kostenreduzierung in Höhe von 109.991,28 EUR. 

 

Für die Maßnahme hat die Stadt Zuschüsse nach Landesgemeindeverkehrsfinanzierungsge-

setz in Höhe von 561.600 EUR erhalten.  

 

Die Kostenfeststellung soll zum Nachweis der entstandenen Kosten sowie zu Vergleichen, 

Dokumentationen und Kennwertermittlungen dienen. 

 

III. Finanzwirtschaft 

Keine unmittelbaren finanziellen Auswirkungen. 

 

IV. Bürgerbeteiligung/Vorhaben 

Antragsgegenstand nicht relevant 

V. Klimarelevante Auswirkungen 

Keine relevanten Auswirkungen auf das Klima. 

 

 

 


